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NOTWENDIGE DOKUMENTE 
ZUR BEANTRAGUNG EINES 
PROMOTIONSSTIPENDIUMS 
Einzelpromotion oder Promotion in einem von der Hans-Böckler-Stiftung 
geförderten Verbund (Promotionskollegs/ Nachwuchsforschungsgruppen) 

Folgende Unterlagen müssen vorbereitet und der Online-Bewerbung im pdf-Format 
beigefügt werden: 

Pflichtdokumente: 

 Tabellarischer Lebenslauf;  
 Examenszeugnis bzw. offizieller Nachweis der Abschlussnote des zur Pro-

motion berechtigten Studiums; 
o beglaubigtes Exemplar des Abschlusszeugnisses ist bei einer Sti-

pendienzusage postalisch nachzureichen, 
 Beschreibung des Promotionsvorhabens (Exposé) mit Gliederungsentwurf; 

o insgesamt max. zehn Seiten, weitere Hinweise siehe Dokument 
„Hinweise zur Erstellung eines Exposés“ 
https://www.boeckler.de/pdf/stuf_anf_expose_pro.pdf 

 Tabellarischer Arbeits- und Zeitplan; 
 Literaturverzeichnis zum Exposé; 
 Gutachten der wissenschaftlichen Betreuerin bzw. des wissenschaftlichen 

Betreuers (offizielles Schreiben der Institution mit Unterschrift und Datum); 
o Die*der Betreuer*in wird gebeten, das Gutachten entlang des Leitfa-

dens https://www.boeckler.de/data/stuf_anf_stellungnahme_pro.pdf 
zu erstellen. 

o Bei Bewerbungen eines von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten 
und entsprechend ausgeschriebenen Promotionsverbunds 
https://www.boeckler.de/de/stipendium-fur-promovierende-2670.htm 
(s.u. „AUSSCHREIBUNGEN FÜR PROMOTIONSSTIPENDIEN UND 
POSTDOCS“) ist zunächst kein Gutachten notwendig. Für die aus-
gewählten Bewerber*innen wird das Gutachten durch die jeweiligen 
Betreuer*innen des Kollegs / der Nachwuchsforschungsgruppe er-
stellt. 

 Arbeitsvertrag(-verträge) über Tätigkeit(en) als Wissenschaftliche*r Mitarbei-
ter*in (nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz), falls zutreffend; 

 Sprachzertifikat Deutsch B2 (falls keine Muttersprachler*in oder Bildungsin-
länder*in mit deutschsprachigem Schul-/Studienabschluss) 

 

Notwendige Dokumente (falls vorliegend für die Bewerbung; bei Stipendienzusage 
verpflichtend einzureichen): 

 Promotionszulassung der Universität 
 Promotionsordnung der Universität 
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Weitere mögliche Dokumente (keine Pflichtdokumente): 
 weitere akademische Abschlusszeugnisse (z.B. Bachelor), 
 Referenzschreiben/Nachweis(e) Engagement, 
 ggf. weitere Empfehlungsschreiben, 
 ggf. aktuelle Immatrikulationsbescheinigung. 

 
 
Hinweise:  
 
 Ohne die Pflichtdokumente kann eine Bewerbung nicht eingereicht 

werden! 
 

 Nachweise über das Engagement sind keine Pflichtdokumente!  
Nachweise über das Engagement können ebenfalls mit hochgeladen werden, wenn 
solche vorliegen. Zertifikate und Teilnahmenachweise werden nicht als „Nachweise 
über das Engagement“ berücksichtigt.  
 
 Die Dokumente müssen im Online-Bewerbungsportal im pdf-Format 

hochgeladen werden.  
Zusätzlich per E-Mail, Fax oder Post eingereichte Dokumente werden nicht berück-
sichtigt.  
 
 Achten Sie auf die Vollständigkeit und Lesbarkeit (sowohl Bildschärfe als 

auch Ansicht) der Dokumente!  
Bewerbungen mit unleserlichen/unvollständigen Dokumenten werden nicht weiter 
bearbeitet. 


